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Der 20. August 2011 war für 36 Schulanfänger unserer 
Gemeinde ein aufregender und feierlicher Tag.

9 Uhr wurden die 18 Erstklässler der Klasse 1a von 
ihrer Klassenleiterin Frau Müller in der Grundschule in 
Lenz willkommen geheißen. Die 18 Schulanfänger der 
Klasse 1 b hatten ihren „großen Auftritt“ gemeinsam 
mit ihrer Klassenleiterin Frau Eggert zwei Stunden 
später. 

Nachdem die Schulleiterin Frau Menke alle Kinder 
und ihre Gäste im Foyer der Schule begrüßt hatte, 
„beschnupperten“ sich die Schulanfänger und ihre 
Lehrerin erst einmal im neuen Klassenzimmer. Wäh-
rend dieser Zeit konnten sich die Eltern und Gäste 
in der Grundschule umsehen und schon in der Aula 
Platz nehmen.

Mit einer zünftigen Begleitmusik erfolgte nun der 
Einmarsch der Schulanfänger.

Die Schüler der 4. Klasse erfreuten anschließend alle 
mit einem tollen Programm auf der Bühne. 

Aber irgendetwas fehlte doch noch? Der Höhepunkt - 
die Zuckertüten - natürlich !  Für jeden Schulanfänger 
der schönste Augenblick. Jeder nahm ganz stolz seine 
persönlich nur für ihn bestimmte Tüte in Empfang.  

Nach einem abschließenden Foto der neuen Erstkläss-
ler konnten nundie neuen Schüler mit ihren Gästen 
den Tag noch so richtig genießen.

G. Wiedemann						   
Grundschule

Schulanfang in der Lenzer Grundschule

Klasse 1a mit  Frau Müller

Klasse 1b mit  Frau Eggert
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Termin  Gemeinderatssitzung
Die nächste Gemeinderatssitzung findet voraussichtlich am

Mittwoch, den 21. September 2011, 19.00 Uhr 
in der Grundschule in Lenz, Ringstraße 40, statt.

Den tatsächlichen Termin und die Tagesordnung dazu entnehmen 
Sie bitte den Bekanntmachungen in den Schaukästen. 

Frentzen						    
Bürgermeisterin

Öffnungszeiten Gemeinde  
Gemeindeverwaltung Priestewitz 		
Staudaer Straße 1	 Telefon: (03522) 5114-0
Montag	 09.00-12.00 Uhr
Dienstag	 09.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr
Mittwoch	 geschlossen
Donnerstag	 09.00-12.00 und 13.00-16.00 Uhr
Freitag	 09.00-12.00 Uhr 

Meldeamt  	 Telefon: (03522) 5114-16 

Montag 	 09.00-12.00 Uhr                  
Dienstag  	 09.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr
Donnerstag 	 13.00-16.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag:   	geschlossen

Bitte beachten Sie die Schließzeiten!

Gemeindebücherei Zottewitz		
Dorfgemeinschaftshaus, Seußlitzer Straße 13	
	 jeden 2. Donnerstag im Monat von 	
	 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr

•	 Neubau öffentlicher Spielplatz im Ortsteil Priestewitz:

	 Auf dem Gelände des Sportplatzes in Priestewitz ist der neue 
Spielplatz freigegeben worden. Der Bau wurde im November 
2010 begonnen und aufgrund der schlechten Witterungsbe-
dingungen sowie des vorzeitigen aber auch langanhaltenden 
Winters 2010/11 im Jahr 2011 beendet. Die Gesamtkosten 
belaufen sich auf über 19T Euro. Der bewilligte Fördermittel-
betrag nach Richtlinie „Integrierte ländliche Entwicklung” (RL 
ILE/2007) betrug über 11T Euro. Zur Ausstattung zählen neben 
der Spielkombination (Turm, Rutsche, Kletternetz und Free-
Climbing-Wand), Doppelschaukel und Vierersitzwippe auch 
ein Balanciertrainer, Hüpfblumen und eine Bank. Das offizielle 
Bauende war am 18.5.2011. Die Geräte wurden durch die Firma 
Sauerland Spielgeräte GmbH aufgestellt und von der Firma 
Straßenbau K.Riemer das Gewerk GaLaBau erbracht.

•	 Neubau öffentlicher Spielplatz im Ortsteil Böhla Bahnhof:

	 Auf dem Gelände des Sportplatzes im OT Böhla Bahnhof ist 
der neue Spielplatz freigegeben worden. Mit dem Bau wurde  
im November 2010 begonnen und aufgrund der schlechten 
Witterungsbedingungen im Jahr 2011 abgeschlossen. Neben 
dem Bau des Spielplatzes in Böhla Bahnhof wurde in einem 
vorhergehenden Schritt durch die Gemeinde Priestewitz das 
alte Feuerwehrgerätehaus abgerissen um so einen adäqua-
ten Platz für den Spielplatz zu erhalten. Die Gesamtkosten 
belaufen sich auf über 17T Euro. Der bewilligte Fördermit-
telbetrag nach Richtlinie „Integrierte ländliche Entwicklung” 
(RL ILE/2007) betrug über  10T Euro. Zur Ausstattung zählen 
neben der Spielkombination (Turm, Rutsche, Kletternetz und 
Free-Climbing-Wand), Doppelschaukel und Vierersitzwippe 
auch ein Balanciertrainer, Hüpfblumen und eine Bank Das 
offizielle Bauende war am 18.5.2011. Die Geräte wurden durch 
die Firma Sauerland Spielgeräte GmbH aufgestellt und von der 
Firma Straßenbau K. Riemer das Gewerk GaLaBau erbracht. 

	 Mit diesen beiden Maßnahmen soll das Wohnumfeld in den 
Ortsteilen familienfreundlicher gestaltet werden. Den Kindern 
wird die Möglichkeit gegeben, sich in ihrer Freizeit zu treffen 
und zu spielen. Damit wird auch die Lebensqualität der Familien 
gesteigert.

•	 Straßenbaumaßnahme Böhla-Ermendorf: 

	 Die Gemeindeverbindungsstraße Böhla-Ermendorf dient der 
Erschließung landwirtschaftlicher Flächen und der Verbindung 
zur Gemeinde Ebersbach. Die Maßnahme wurde im Juli in Form 
einer Decklagenerneuerung auf ca. 1020m durch die STRABAG 
AG durchgeführt. Ziel war es, die baulichen Mängel (u.a. schad-
hafte Randbereiche sowie Risse in Längs- und Querrichtung) zu 
beheben. Kostenträger dieser Maßnahme sind die Gemeinden 
Ebersbach und Priestewitz, anteilig der Gemarkungsgrenzen. 
Dieser Maßnahme ist ILE gefördert. Die Bauabnahme erfolgt 
Anfang September 2011.

•	 Straßenbaumaßnahme Neumedessen: 

	 Nach dem Winter 2010/11 ist auf dem kommunalen Straßen-
netz eine Vielzahl von Schäden in Form von Schlaglöchern 
oder Frostaufbrüchen zu verzeichnen. In diesem Zuge wurde 
kurzfristig ein Sonderprogramm durch das SMWA - Sächs.
Staatsministerium f. Wirtschaft, Arbeit und Verkehr aufgelegt 
mit welchem Staats-und Kommunalstraßen saniert werden 
sollen. Die Zuwendung wird zweckgebunden i.H. von 75% 
der Ausgaben für Winterbeseitigungsmaßnahmen bei einem 
Höchstbetrag von 666,06 Euro pro Jahr (2011, 2012) und 
Kilometer Straße in kommunaler Baulast gewährt. Die Straße 

beginnend Abzweig Kreisstraße Goltzscha-Neumedessen ist 
in dieses Programm aufgenommen worden. Die Maßnahme 
wurde öffentlich ausgeschrieben. Die Bauleistung wurde an 
die Firma strabau GmbH vergeben und wird voraussichtlich 
am 29.08.2011 beginnen und Mitte September abgeschlossen.

•	 Sanierung der Sporthalle Priestewitz:

	 Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung zwei Vergabebe-
schlüsse zu Bauleistungen an der Sporthalle Priestewitz gefasst. 
Zur Auswahl standen 5 Gestaltungsvarianten. Zum einen die 
Erneuerung der Fassadenbekleidung Südseite und zum ande-
ren die Erneuerung der Fenster und des Sonnenschutzes der 
Südseite der Sporthalle. Ausführende Unternehmen sind das 
Bauunternehmen Manfred Grafe GmbH und G + S Bautischlerei 
Müller GmbH. Baubeginn wird Anfang September sein mit 
einer voraussichtlichen Dauer von ca. 3 Monaten.

•	 Information zur Straßenbaumaßnahme Strießener Straße, 
OT Priestewitz:

	 Kurzfristig erhielt die Gemeindeverwaltung am 8.8.11 folgende 
Information durch das Kreisstraßenbauamt: Zur Beseitigung 
von Fahrbahnschäden sollen für die Straßenmeisterei Großen-
hain in der Ortsdurchfahrt Priestewitz, Strießener Straße, 
Reparaturarbeiten an der Fahrbahndecke ausgeführt werden. 
Die Ausführung war im Zeitraum vom 10. bis 18. August 2011 
geplant. Die bauausführende Firma war P+S Pflaster- und 
Straßenbau GmbH. Erst auf Anfrage der Gemeindeverwaltung 
erfolgte eine Anliegerinformation zur Maßnahme.

Frentzen							     
Bürgermeisterin
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Beschlüsse des Gemeinderates vom 20.07.2011
   

Beschluss-Nr. 93/11

Bestätigung	der	Tagesordnung	 	 	
Abstimmung:  Ja:	13	 Nein:	0	 Enthaltungen:	0

Beschluss-Nr. 94/11

Bestätigung	der	Niederschrift	vom	29.06.2011  
Abstimmung:  Ja:	11	 Nein:	0	 Enthaltungen:	2

Beschluss-Nr. 95/11

Beschluss	 der	Gebührenordnung	 für	 die	Benutzung	 der	 Sport-	 und	
Mehrzweckhalle	Priestewitz	 	
Abstimmung:  Ja:	13	 Nein:	0	 Enthaltungen:	0

Beschluss-Nr. 96/11

Vergabe	der	Bauleistung		Los	1	-	Erneuerung	der	Fassade	Südseite	
(Obergeschoss)	der	Sporthalle	in	Priestewitz	-		an	das	Bauunternehmen	
Manfred	Grafe	GmbH,	OT	Stroga,	01561	Großenhain	 	
Abstimmung:  Ja:	13	 Nein:	0	 Enthaltungen:	0

Beschluss-Nr. 97/11

Vergabe	 der	Bauleistung	 	 Los	 2	 -	 Erneuerung	 der	 Fenster	 und	 des	
Sonnenschutzes	der	Südseite	der	Sporthalle	 in	Priestewitz	-	 	an	die	
G	+	S	Bautischlerei	Müller	GmbH,	OT	Reinersdorf,	01561	Ebersbach	
Abstimmung:  Ja:	13	 Nein:	0	 Enthaltungen:	0

Beschluss-Nr. 98/11

Zustimmung	zu	einer	außerplanmäßigen	Ausgabe	für	die	Beseitigung	
von	Winterschäden	an	der	Straße	Neumedessen		 	
Abstimmung:  Ja:	13	 Nein:	0	 Enthaltungen:	0

Beschluss-Nr. 99/11

Vergabe	der	Bauleistung	„Beseitigung	von	Winterschäden	Neumedes-
sen“	an	die	Firma	strabau	GmbH	,	OT	Gröbern,	01689	Niederau		
Abstimmung:  Ja:	13	 Nein:	0	 Enthaltungen:	0

Beschluss-Nr. 100/11

Aufhebung	des	Beschlusses	79/11	in	Verbindung	mit	voran	gegangenem	
Änderungsantrag	 78/11	 vom	25.05.2011	bzgl.	 der	 Vereinbarung	 zur	
Beräumung	der	auf	Gemeindegebiet	befi	ndlichen	Wertstoffcontainer-
plätze	durch	Bauhofmitarbeiter	 	 	
Abstimmung:  Ja:	13	 Nein:	0	 Enthaltungen:	0

Beschluss-Nr. 101/11

Zustimmung	zum	Antrag	auf	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben-	Errichtung	
eines	Carports	für	Traktoren	-	Flurstück-Nr.	22/1	der	Gemarkung	Baßlitz 
Abstimmung:  Ja:	13	 Nein:	0	 Enthaltungen:	0

Beschluss-Nr. 102/11

Zustimmung	zum	Antrag	auf	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben	-	Nut-
zungsänderung	eines	Scheunenbereiches	zur	Wohnung	-	Flurstück-Nr.	
17/2	der	Gemarkung	Laubach		 	 	
Abstimmung:  Ja:	13	 Nein:	0	 Enthaltungen:	0

Beschluss-Nr. 103/11

Zustimmung	 zum	 Antrag	 auf	 Baugenehmigung	 für	 das	 Vorhaben	 -		
Umbau	Wohnhaus,	Wiedernutzung	vorhandene	Wohnung	und	Einbau	
zweite	Wohnung	-	Flurstück-Nr.	18	der	Gemarkung	Böhla		 	
Abstimmung:  Ja:	12	 Nein:	0	 Enthaltungen:	0
Ausschluss	wegen	Befangenheit	gemäß	§	20	Abs.	1	SächsGemO:		 1

Beschluss-Nr. 104/11

Zustimmung	 zur	 Vermietung	 der	 kommunalen	 Wohnung	 in	 01561	
Priestewitz,	Großenhainer	Straße	7,	EG		ab	voraussichtlich	01.08.2011	
Abstimmung:  Ja:	13	 Nein:	0	 Enthaltungen:	0

Die Gemeinde Priestewitz vermietet, verpachtet 
bzw. verkauft nachfolgende Objekte:     

Kommunale Wohnungen (Vermietung)

Priestewitz, OT Kmehlen, Laubacher Straße 38, 39/41:   
je eine 3-Raumwohnung, 58,15 m2, Heizung, WW, Bad mit Wanne, Balkon,

Priestewitz, Großenhainer Straße 23     
1-Raumwohnung, 32,2 m², Heizung, WW, Dusche

1-Raumwohnung, 31,1 m², Heizung, WW, Dusche (ab 01.10.2011)

Priestewitz, OT Zottewitz, Seußlitzer Straße 13 (nach Sanierung) 
4-Raumwohnung, 77,2 m², Heizung, WW, 

Gartenfl ächen, sonstige Grünfl ächen

Gewerberäume (Vermietung)

Gewerberäume im kommunalen Grundstück Gävernitzer Straße 9 in 
01561 Priestewitz, OT Baßlitz (ehemals EDEKA). 6 Räume einschließlich 
WC, Gesamtfl äche 132,3 m2, separater Eingang, Heizung und Warmwasser.

Wohn- und Geschäftshaus (Verkauf)    
01561 Priestewitz, OT Baßlitz, Gävernitzer Straße 9, Flurstücke 24 
und 23/2, Gemarkung Baßlitz, Grundstücksgröße: 649 m2. 

Im Haus befi nden sich 2 Wohnungen und Gewerberäume, davon sind die 
Gewerbebereiche derzeit leerstehend.

Die Wertermittlung für das bebaute Grundstück  liegt in der Gemeinde-
verwaltung Priestewitz vor und kann von Kaufi nteressenten eingesehen 
werden. Auch Besichtigungen können nach telefonischer Absprache 
vereinbart werden (03522/5114-20).

Bei Anfragen zu o. g. Angeboten wenden Sie sich bitte an die 
Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Straße 1, Zimmer 203, 
Frau Maron (03522/5114-20)

Gefunden

Im Juli wurde in Priestewitz ein 26-er Damenfahrrad gefunden.         
Der rechtmäßige Besitzer möchte sich bitte in der Gemeindeverwaltung 
Priestewitz, Staudaer Str. 1, Zimmer 104 bei Frau Gajewi melden.

Fußball - SV Traktor Priestewitz   

Fr. 02.09. 18:30 Alte Herren SV Wildenhain - Priestewitz
Sa. 03.09. 15:00  SV Empor Heyda - Priestewitz
 15:00  SV Einheit Glaubitz - Priestewitz 2.
So. 04.09. 10:00 F-Jun. SpG Klipphausen/Gauernitz - Priestewitz
 10:00 D-Jun. Priestewitz - TSV Stahl Riesa
 11:15 C-Jun. Priestewitz - TuS Weinböhla
Fr. 09.09. 18:30 Alte Herren Priestewitz - SV Baßlitz
Sa. 10.09. 15:00  Priestewitz -1. FC Radebeul   
 13:00  Priestewitz 2. - SV Stauchitz 47
 09:00 F-Jun. Priestewitz - SpG Zehren/Leuben
 11:00 C-Jun. SpG Stahl Riesa/Röderau-Bob. -  Priestewitz
So. 11.09. 11:00 D-Jun. SpG Kalkreuth - Priestewitz
Fr. 16.09. 18:30 Alte Herren Priestewitz - SV Einheit Glaubitz
Sa. 17.09. 15:00  FV Gröditz 1911 - Priestewitz
So. 18.09. 15:00  SV Sachsen Zeithain - Priestewitz 2.
 09:30 F-Jun. 1. FC Coswig 2011 - Priestewitz
 10:00 D-Jun. Priestewitz - FV Zabeltitz
 11:15 C-Jun. Priestewitz - Großenhainer FV
Fr. 23.09. 18:30 Alte Herren Priestewitz - BSV Strehla
Sa. 24.09. 15:00  Priestewitz - SG Canitz
 13:00  Priestewitz 2. - Königsblau Gohlis
So. 25.09. 10:30 C-Jun. SpG Canitz/Lommatzsch - Priestewitz
Fr. 30.09. 18:30 Alte Herren Priestewitz - SC Riesa
Sa. 01.10. 09:00 F-Jun. Priestewitz - TSV Garsebach
  15:00  SV Fortschritt Meißen-West - Priestewitz
So. 02.10. 15:00  FV Gröditz 1911 2. - Priestewitz 2.

Sportveranstaltungen im September   
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Öffentliche Bekanntmachung     

Gebührenordnung für die Benutzung 
der Sport- und Mehrzweckhalle Priestewitz

Der Gemeinderat Priestewitz hat am 20.07.2011 folgende Gebüh-
renordnung für die Benutzung der Sport- und Mehrzweckhalle 
beschlossen:

§ 1
Benutzungsgebühren

(1)	 Die Gemeinde Priestewitz erhebt für die Benutzung der Halle 
Gebühren nach dieser Gebührenordnung.

§ 2
Schuldner

(1)	 Schuldner der Benutzungsgebühren ist der Nutzer bzw. An-
tragsteller. Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamt-
schuldner.

§ 3
Höhe der Benutzungsgebühren 

bei Veranstaltungen nicht sportlicher Art

(1)  a) für Veranstaltungen pro Tag
	     Sporthalle beide Teile	 520,00 EUR
	     Teil 1	 180,00 EUR
	     Teil 2	 360,00 EUR

	 b) Zuschlag bei Bewirtschaftung
	     Sporthalle beide Teile	 520,00 EUR
	     Teil 1	 180,00 EUR
	     Teil 2	 360,00 EUR

(2)  Nebenkosten

      a) 	Heizung für jede angefangene Veranstaltungs-			 
stunde 		  5,80 EUR

	 b) Für Beleuchtung und sonstigen Stromverbrauch 		
nach dem tatsächlichen Verbrauch pro kwh 		  0,20 EUR

	 c) Wasser- und Abwassergebühren nach Verbrauch 		
pro m³ = 		  5,50 EUR

	 d) Reinigung			 
Sporthalle beide Teile		  110,00 EUR	
Teil 1	   	 55,00 EUR	
Teil 2	   	 82,00 EUR

	 e) Toilettenbenutzung bei Außenveranstaltungen 		
pro Tag 		  40,00 EUR

§ 4
Höhe der Benutzungsgebühren 

bei Übungs- und Wettkampfbetrieb

(1)	 Höhe der Benutzungsgebühr für die örtlich eingetragenen 
Vereine

	 a)	Gebühren bei Übungsbetrieb

		  1. Bei Übungsbetrieb durch örtliche Vereine im Nachwuchs-
bereich ist die Nutzung gebührenfrei.

		  2. Bei Übungsbetrieb im Erwachsenenbereich sind je ange-
fangene Zeitstunde 6,50 EUR incl. Nebenkosten zu ent-
richten.

	 b)	Gebühren bei Wettkampfbetrieb

		  1. Bei Wettkampfbetrieb im Nachwuchsbereich sind je an-
gefangene Zeitstunde 13,00 EUR incl. Nebenkosten zu 
entrichten.

		  2. Bei Wettkampfbetrieb im Erwachsenenbereich sind je 
angefangene Zeitstunde 15,50 EUR incl. Nebenkosten zu 
entrichten.

(2)	 Höhe der Benutzungsgebühren für auswärtige Vereine und 
sonstige Sportgruppen

	 a)	Gebühren bei Übungsbetrieb

		  1. Bei Übungsbetrieb im Nachwuchsbereich sind je ange-
fangene Übungsstunde 13,00 EUR incl. Nebenkosten zu 
entrichten.

		  2. Bei Übungsbetrieb im Erwachsenenbereich sind je ange-
fangene Übungsstunde 13,00 EUR incl. Nebenkosten zu 
entrichten.

	 b) Gebühren für Wettkampfbetrieb

		  1. Bei Wettkampfbetrieb im Nachwuchsbereich sind je ange-
fangene Stunde 18,00 EUR incl. Nebenkosten zu entrichten.   

		  2. Bei Wettkampfbetrieb im Erwachsenenbereich sind je ange-
fangene Stunde  20,50 EUR incl. Nebenkosten zu entrichten.   

3.	 Bei Meisterschaften im Nachwuchsbereich bei Beteiligung 
eines örtlich eingetragenen Vereins, die von Sportfachver-
bänden organisiert werden, ist die Nutzung gebührenfrei.

4.	 Verbandsmäßig angesetzte Pflichtspiele sind im Nach-
wuchsbereich bei Beteiligung eines örtlich eingetragenen 
Vereins gebührenfrei.

5.	 Im Nachwuchsbereich wird bei Organisation durch einen ört-
lich eingetragenen Verein jeweils für ein Eintagesturnier je 
Sportart, Altersklasse und Saison Gebührenfreiheit gewährt.

§ 5
Gebührenbefreiung

(1)	 Alle eingetragenen Vereine aus der Gemeinde Priestewitz er-
halten jährlich für 1 Veranstaltung Befreiung von den Gebüh-
ren nach § 3 Abs. 1 a und b. 

(2)	 Kirchen- und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts 
aus dem Gemeindegebiet erhalten jährlich 1 Veranstaltung ge-
bührenfrei nach § 3 Abs. 1 a und b.

(3)	 Für Tanzveranstaltungen nach Abs. 1 und 2 wird die Gebühren-
befreiung nicht gewährt.

(4)	 Bei auswärtigen Veranstaltern und bei Veranstaltungen ge-
werblicher und kommerzieller Art sowie von sonstigen örtli-
chen Gruppierungen/Vereinigungen wird ein Zuschlag von 
100 % auf die Gebühr nach § 3 Abs. 1 a und b erhoben.

§ 6
Entstehen und Fälligkeit

(1)	 Die Gebührenschuld entsteht mit der schriftlichen Genehmi-
gung zur Benutzung der Halle.

(2)	 Gebühren werden mit der Bekanntgabe der Gebührenfestset-
zung an den Gebührenschuldner zur Zahlung fällig.

(3)	 Die Gebühren sind an die Gemeindekasse zu entrichten.

§ 7
Ausnahmen

(1)	 Auf Antrag kann der Bürgermeister in besonderen Fällen Ab-
weichungen von dieser Gebührenordnung zulassen.

§ 8
Inkrafttreten

(1)	 Diese Gebührenordnung tritt ab 01.10.2011 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die im Gemeinderat am 28.09.2000 beschlossene Ge-
bührenordnung außer Kraft.

Priestewitz, 21.07.2011

Frentzen				  
Bürgermeisterin
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Öffentliche Bekanntmachung     

Ergänzung des Vorhaben- und Erschließungsplanes 
Flurstück 17/1 und 17/2 (neu: 17/1, 17/3, 17/4 und 17/5) 

im Ortsteil Lenz, 01561 Priestewitz

Der Gemeinderat der ehemaligen Gemeinde Lenz beschloss am 
26.10.1995 die Satzung zum Vorhaben- und Erschließungsplan Flur-
stück 17/1 und 17/2 (neu: 17/1, 17/3, 17/4 und 17/5) im Ortsteil Lenz 
(Beschluss-Nr.: 125/95; rechtskräftig: 06.06.1996). Dieser Vorhabens- 
und Erschließungsplan wurde durch ein Beiblatt mit der nachrichtlichen 
Übernahme des Überschwemmungsgebietes des Hopfenbaches (HQ 
100) ergänzt (ausgefertigt am 27.07.2011). Die Ergänzung durch die 
nachrichtliche Übernahme ist öffentlich bekanntzumachen.

Die nachrichtliche Übernahme des Überschwemmungsgebietes des 
Hopfenbaches erfolgte auf Grundlage des 

Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das durch  Artikel 12 des Gesetzes 
vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163) geändert worden ist und des 

Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) vom 18. Oktober 2004  
(SächsGVBl. Jg. 2004 Bl.-Nr.13 S. 482 FSN-Nr.: 612-3; Fassung gültig 
ab: 19.10.2010); § 100 neu gefasst durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
28. April 2010 (SächsGVBl. S.114)

Die nachrichtliche Übernahme und Vermerke von festgesetztem Über-
schwemmungsgebiet (ÜG), noch nicht festgesetztem ÜG sowie über-
schwemmungsgefährdeter Gebiete nach § 9 Abs. 6a BauGB sind keine 
Festsetzungen des Bebauungsplanes; sie haben vor allem Hinweis- und 
Warnfunktionen für den Vollzug des Bebauungsplanes. Die nachrichtliche 
Übernahme von Festsetzungen aufgrund anderer Vorschriften wirken 
sich nicht auf die Bestandskraft des Bebauungsplanes aus. Auch die 
Rechtswirkungen der Festsetzungen im Plangebiet bleiben weiterhin 
beachtlich. Die nachrichtliche Übernahme für sich betrachtet entfaltet 
keine Rechtswirkung gegenüber Dritten. Sie löst auch keine Entschädi-
gungsansprüche aus. Besondere Beachtung finden §§ 76 bis 78 WHG 
und § 100 SächsWG.

Die nachrichtliche Übernahme des Überschwemmungsgebietes des 
Hopfenbaches kann in der  

Gemeindeverwaltung Priestewitz
Staudaer Str. 1, 01561 Priestewitz

während der Öffnungszeiten eingesehen werden.

Priestewitz, 27.07.2011

Frentzen	 	 	 	
Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung     

Offenlegung von Ergebnissen 
einer Grenzbestimmung und Abmarkung 
gem. § 19 der Durchführungsverordnung 

zum Sächsischen Vermessungsgesetz

Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. Rainer Hohl 
hat im Auftrag der DB Netz AG in der Gemeinde Nünchritz, Gemar-
kung Leckwitz und Gemarkung Goltzscha sowie in der Gemeinde 
Priestewitz, Gemarkung Medessen und Gemarkung Strießen eine 
Schlussvermessung der Neubaustrecke Leipzig- Dresden (Weißig-Böhla) 
durchgeführt. An folgenden Flurstücken wurden Flurstücksgrenzen durch 
eine Katastervermessung bestimmt:

Gemeinde Nünchritz, Gemarkung Leckwitz: 
477/1, 477/2, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 
491/1, 491/2, 492/1, 492/2, 495

Gemeinde Nünchritz, Gemarkung Goltzscha: 
78, 78a, 115

Gemeinde Priestewitz, Gemarkung Medessen: 
160/3, 160/4, 161/3, 161/4, 162/1, 162/2, 162/3, 163/3, 163/4, 164/1, 
164/2, 207/2, 208/1, 208/2, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 212, 213/1, 
213/2, 219, 220, 221/2, 222/1, 222/2, 222/3, 223/2, 223/3, 223/4, 224, 
225/4, 225/5, 225/6, 225/7, 225/8, 225/9, 225/10, 225/11, 226/2, 226/3, 
226/4, 227/2, 227/3, 227/4, 228, 229/1, 229/2, 238/1, 238/2, 239/2, 
239/3, 239/4, 240/4, 240/5, 240/5, 240/6, 240/7, 240/8, 240/9, 241/3, 
242/2, 242/4, 242/5, 243/1, 243/3, 243/4, 244/1, 244/2, 245, 248, 249, 
250/1, 250/2, 255/3, 255/4, 256/1, 256/2, 257/1, 257/2, 259/1, 259/2, 
259/3, 259/4, 259/5, 260/1, 260/6, 260/7, 260/8, 260/9, 260/10, 260/11, 
260/12, 260/13, 260/14, 260/15, 260/16, 267/1, 270/3, 270/5, 279/8, 
279/9, 280/3, 282/4, 282/5, 282/6, 282/7, 283/7, 283/8, 283/9, 283/10, 
287, 288/1, 289/1, 290 

Gemeinde Priestewitz, Gemarkung Strießen: 
335/1, 335/2, 335/3, 335/4

Allen betroffenen Eigentümern und Erbbauberechtigten werden die 
Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmarkung durch Offenlegung 
bekannt gemacht. Die Ermächtigung zur Bekanntgabe von Verwal-
tungsakten auf diesem Wege ergibt sich aus § 19 der Verordnung des 
Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchführung des 
Sächsischen Vermessungsgesetzes (Durchführungsverordnung zum 
Sächsischen Vermessungsgesetz - DVOSächsVermG) vom 1. September 
2003 (SächsGVBl. S. 342).

Die Ergebnisse liegen ab dem 

08.09.2011 bis zum 10.10.2011 
in meinen Geschäftsräumen Braunstraße 1a, 04347 Leipzig 

in der Zeit von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

zur Einsichtnahme bereit. Individuelle Terminvereinbarungen sind 
möglich.

Gemäß § 19 Satz 5 DVOSächsVermG gelten die Ergebnisse der Grenz-
bestimmung und Abmarkung ab dem 

18.10.2011 

als bekannt gegeben.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer 0341- 244890 
oder der E-Mail Adresse mail@vermessungsbuero-hohl.de zur Verfügung.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die offen gelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung und Ab-
markung können die betroffenen Eigentümer und Erbbauberechtigten 
innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden der Bekanntgabe 
Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei mir oder dem Staatsbetrieb Geobasisinformation und 
Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3 in 01099 Dresden einzulegen.

Leipzig,  03.09.2011

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Rainer Hohl
Grunickestr. 46
04347 Leipzig 

Sachbeschädigung - 
Wer kann Angaben machen?!

Bedauerlicherweise musste am 20.07.2011 festgestellt werden, dass 
die Bushaltestelle am P + R-Parkplatz „Priestewitz Süd“ böswillig be-
schädigt wurde, die Scheiben wurden abgeschraubt und zerschlagen 
sowie der Papierkorb beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf 
ca. 400,00 EUR. 

Am 28.07.2011 wurde durch einen aufmerksamen Bürger die Beschä-
digung einer Scheibe der Buswartehalle an der B 101 in Wantewitz 
zur Anzeige gebracht. Schadenhöhe hier ca. 300,00 EUR. 

Beide Vorgänge wurden beim Polizeirevier Großenhain zur Anzeige 
gebracht.

Im Sinne einer schnellen Aufklärung bitten wir Bürger, die Angaben 
zum Sachverhalt machen können, sich an die Gemeinde Priestewitz, 
Frau Gajewi (Zimmer 104) oder an das Polizeirevier Großenhain, 
Telefon 330 zu wenden. 

Frentzen							     
Bürgermeisterin
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Entsorgungsnachweise 
für dezentrale Anlagen

Sehr geehrte Grundstückseigentümer,

hiermit möchten wir an die ordnungsgemäße Schlammentsorgung für 
Kleinkläranlagen und Entleerung der abflusslosen Gruben erinnern.

Die Grundstückseigentümer, die 2011 noch keine Schlammentsor-
gung bzw. Grubenentleerung durchgeführt haben, fordern wir auf, 
eine ordnungsgemäße Entsorgung zu beauftragen. Der Entsor-
gungsnachweis sollte bis spätestens 30.10.2011 bei der Gemeinde 
Priestewitz vorliegen.

Für Kleinkläranlagen, die dem Stand der Technik entsprechen gilt 
dies, soweit eine Schlammentsorgung in 2011 gefordert ist (s. z. B. 
Wartungsprotokoll bzw. bauaufsichtliche Zulassung).

Die Gemeinde Priestewitz hat folgende Firma mit der Entsorgung 
von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben beauftragt:

Fa. Wuschick
Großenhainer Straße 27 · 01561 Ebersbach, OT Kalkreuth

Telefon: 03522/38914 · Fax: 03522/38060.

Auftragsannahme: Montag bis Freitag   09:00  bis 16:00 Uhr

Die Grundstückseigentümer werden gebeten:

•	 den Abruf von Leistungen mindestens 14 Tage vor der Aus-
führung bei der Fa. Wuschick anzumelden 

•	 bei der Anmeldung die Grubengröße, das Grubensystem, 
die Art und Lage der Grube sowie besondere Bedingungen, 
zum Beispiel große Entfernung zum möglichen Standort des 
Entsorgungsfahrzeuges, eingeschränkte Wendemöglichkeiten, 
Straßenbegrenzungen (Breite, zulässige Last), Brückenhöhen, 
Zufahrt über Nachbargrundstück anzugeben 

•	 die Entleerung für abflusslose Gruben spätestens dann anzu-zeigen, 
wenn diese bis auf 50 Zentimeter unter Zulauf angefüllt sind 

•	 die Zugänglichkeit der abflusslosen Gruben bzw. Kleinkläran-
lagen zu gewährleisten 

•	 vor Unterzeichnung der Leistungsscheine (Entsorgungsnach-
weis) alle Angaben, insbesondere Name und Vorname, auf 
Richtigkeit zu überprüfen.

Herrmann						    
Sachbearbeiterin

Abwasserbehandlung 
durch Kleinkläranlagen

-

Vielfältige Informationen am Tag der offenen Tür im BDZ
Das Bildungs- und Demonstrationszentrum für dezentrale Abwasser-
behandlung – BDZ e.V. lädt ein zum „Tag der offenen Tür“: 

Termin: 	 15. September von 14 bis 18 Uhr 
Ort: 		  An der Luppe 2, 04178 Leipzig 

Zwölf vollbiologische, in den Abwasserkreislauf der Region inte-
grierte Kleinkläranlagen verschiedener Technologien sowie 13 
Schnittmodelle von Kleinkläranlagen können an diesem Tag auf 
dem Demonstrationsfeld des BDZ besichtigt werden. Mitarbeiter der 
Herstellerfirmen stellen die Funktionsweise der einzelnen Kleinklär-
anlagen vor und beraten zu Planung, Einbau, Inbetriebnahme und 
Wartung der Anlagen. Darüber hinaus wird über die Modalitäten 
der Förderung von Kleinkläranlagen informiert .

Weitere Informationen: www.bdz-abwasser.de

Ab sofort Informationsbroschüre „Invenstions- und Betriebskosten 
von Kleinkläranlagen“ erhältlich. Preis: 3 EURO  (zzgl. Versandkosten), 
Bestellung: 0341/4422979 oder info@bdz-abwasser.de

Binden der Erntekränze 
am 10. September in Wantewitz

Erntedankgottesdienst mit dem Wante- 
witzer Chor am Tag des offenen Denkmals 

Jedes Jahr bieten die ausgeschmückte 
Kirche von Wantewitz und die farben-
frohen Erntekränze einen einmaligen 
Anblick. Viele Besucher und Gäste freuen 
sich an der Farbenpracht und erleben 
staunend die Schönheit und Vielfalt 
der Schöpfung.  

Zum traditionellen Binden der Erntekränze am Samstag vor dem 
Erntedankfest lädt die Kirchgemeinde Wantewitz am 10. September 
ein. Neugierige und Interessierte treffen sich ab 9.00 Uhr auf dem 
Hof von Rudolf Günther in Wantewitz. Blumen und anderes Material 
können zum Binden der Kränze gern mitgebracht werden.

Erntedankgaben zum Schmücken der Kirche können am Samstag-
vormittag in der Kirche abgegeben werden.

Am Sonntag, den 11. September 10.00 Uhr wird in der geschmückten 
Kirche der Erntedankgottesdienst gefeiert, bei dem auch der Wan-
tewitzer Chor unter Leitung von Stefan Jänke singt. Im Anschluss an 
den Gottesdienst ist die Kirche zum Tag des offenen Denkmals bis 
gegen 17.30 Uhr geöffnet. Für einen gemütlichen Zwischenhalt auf 
der Höhe von Wantewitz gibt es am Nachmittag Kaffee und Kuchen 
und der Förderkreis lädt zum Gespräch und zur Turmbesteigung ein. 

Wir freuen uns, auf viele Besucher die neugierig auf die geschmückte 
Kirche sind und vom Turmumgang einen Blick auf das neu gedeckte 
Dach werfen.

Im Namen der Kirchgemeindevertretung und des  Förderkreises    
Joachim Wilzki 

Hoffentlich Allianz.

-  Überall kostenlos Bargeld abheben – mit der Allianz girocard Gold 
-  Mehr Sicherheit im Internet und auf Reisen durch 

umfangreiches Versicherungspaket 
-  Kontoauszüge – ganz einfach online oder kostenlos per Post 
-  Einfacher Kontowechsel zum Girokonto Gold durch den 

kostenlosen Kontoumzugsservice
Allianz Bank, Zweigniederlassung der Oldenburgische Landesbank AG

Allianz Girokonto Gold – Überall kostenlos Bargeld.
Sicher im Internet und auf Reisen.

Vermittlung durch:
Ronny Geidelt, Allianz Agentur
Großenhainer Str.57, 01662 Meißen
Tel. 0 35 21.73 25 73, Fax 0 35 21.72 81 70

KG_90_Text_4#2.indd   1 16.08.2011   19:15:25 Uhr
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Turboschnelles Surfen und Telefonieren in 
Baselitz, Baßlitz, Blattersleben, Böhla-Bahnhof, Gävernitz, Geißlitz, 

Kmehlen, Lenz, Priestewitz und Strießen

• Mit WLAN-Router oder USB-Sticks ins mobile Breitband-Internet
• LTE-Zuhause-Tarife bereits ab 19,99 Euro

Priestewitz, 23.08.2011. Vodafone startet jetzt auch in Priestewitz die neue mobile Breitbandtechnik LTE und damit das „Internet 
für alle“. Die Ortschaft gehört zu den bisher unterversorgten Gemeinden, die der Telekommunikationsanbieter mit dem neuen 
Turbo-Internet versorgen wird. WLAN-Router oder LTE-Surfstick ermöglichen den Zugang zum neuen schnellen Internet über 
eigene Notebooks oder PCs. LTE-Zuhause-Tarife gibt es bereits ab 19,99 Euro monatlich. Darüber hinaus bietet Vodafone als erstes 
Telekommunikationsunternehmen eine integrierte Lösung für Telefonie und den schnellen Internetzugang via LTE und damit 
einen vollwertigen Festnetzersatz an. Die entsprechende Hardware, ein sogenanntes LTE Modem, ist nun in den ersten mit LTE 
versorgten Regionen verfügbar. Das Modem gibt es zusammen mit der Vodafone Easybox ab einmalig einem Euro und dann 2,50 
Euro monatlich. LTE-Zuhause-Tarife für Sprach- und Datendienste inklusive Telefon� atrate ins deutsche Festnetz gibt es bereits ab 
29,99 Euro pro Monat.

„Leistungsfähige Netze sind die Voraussetzung für eine wettbewerbsfähige Informationsgesellschaft. Der Zugang zum 
Breitbandinternet überall und für alle ist ein wichtiger Standortfaktor. Wir brauchen in Sachsen eine fl ächendeckende High-
Tech-Infrastruktur“, so Jörg Titz, Regionalleiter Privatkundengeschäft der Vodafone-Niederlassung Ost. „Wir werden in den 
kommenden Wochen weitere Gemeinden in Sachsen und in Deutschland an die Datenautobahn anschließen.“ Schon jetzt 
versorgt Vodafone bundesweit mehrere hunderttausend Haushalte mit der neuen Breitbandtechnik LTE.

Kosten für reine Internetnutzung:

Im Rahmen eines Einführungsangebotes liegen die Kosten für den LTE-WLAN-Router oder -Surfstick nach einer einmaligen 
Zahlung von einem Euro bei 2,50 Euro pro Monat. Den „LTE Zuhause Internet“ Tarif gibt es bei Vodafone schon ab 19,99 Euro. 
Hierin enthalten ist ein Breitbandzugang mit bis zu 3,6 Megabit pro Sekunde. Für alle, die noch schneller ins Web möchten, 
gibt es Tarife mit Datenraten von bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde für 29,99 Euro, bis zu 21,6 Megabit pro Sekunde für 39,99 
Euro und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Megabit pro Sekunde für 59,99 Euro pro Monat.

Kosten für Telefonie- und Internetnutzung:

Die Kosten der LTE-Hardware für Telefonie und Internetzugang liegen nach einer einmaligen Zahlung von einem Euro bei 2,50 
Euro pro Monat. Im Zuge der LTE-Einführung  gibt es den LTE-Zuhause-Tarif mit Doppelfl atrate bei Vodafone schon ab monat-
lichen 29,99 Euro. Enthalten sind ein Breitbandzugang ins Web mit bis zu 3,6 Megabit pro Sekunde und eine Telefonfl atrate ins 
deutsche Festnetz. Für alle, die noch schneller ins Web möchten, gibt es Tarife inklusive Festnetzfl atrate mit Datenraten von 
bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde für 39,99 Euro, bis zu 21,6 Megabit pro Sekunde für 49,99 Euro und mit einer Geschwindigkeit 
von bis zu 50 Megabit pro Sekunde für 69,99 Euro im Monat. Telefonate in Mobilfunknetze kosten ab 19 Cent pro Minute.

Sollte der Kunde von dem Produkt nicht überzeugt sein, bietet Vodafone die sogenannte Zufriedenheitsgarantie an. Der 
Kunde kann dann innerhalb von 30 Tagen das LTE-Paket zurückgeben und unterliegt keiner vertraglichen Bindung. Weitere 
Informationen zu den neuen LTE-Tarifen und der Hardware gibt es unter www.vodafone.de/turbo-internet und über die Be-
stellhotline 0800-1070074. Außerdem können sich alle Interessierten schon jetzt anmelden, um automatisch Informationen 
zum Ausbaustart in ihrer Region zu erhalten. Auf der Webseite fi nden Kunden alles Wissenswerte zur Technik und deren 
Vorteile sowie Antworten auf die häufi gsten Fragen zur neuen Mobilfunkgeneration.

Ansprechpartner:
Vodafone Premium-Händler, 01558 Großenhain, Frauenmarkt 21  Media Welt, 01558 Großenhain, Meißner Str. 82b    
Alexander Pfaller, 01665 Klipphausen, Hamburger Ring 11a  Karl Härtwig audio art, 01662 Meißen, Bergstraße 4
Vodafone PS Meißen, 01662 Meißen, Gerbergasse 21  Vodafone Premium-Händler, 01662 Meißen, Niederauer Str. 43
MediMax Electronic Meißen GmbH, 01662 Meißen, Schützestr. 1 Vodafone Premium-Händler, 01662 Meißen, Schützestr. 1 im Kaufl and
Vodafone Shop Riesa, 01587 Riesa, Hauptstr. 84 MediMax Electronic, 01587 Riesa, Riesa-Park
Mediawelt Rainer Dieckmann, 01589 Riesa, Riesapark 2 Vodafone Premium-Händler, 1662 Meißen, Schützestr. 1 im Kaufl and
Vodafone Shop Radebeul West, 1445 Radebeul, Bahnhofstr. 1 Elektrohandel Schmidt, 1445 Radebeul, Meißner Str. 265
Vodafone Shop Radebeul, 1445 Radebeul, Meißner Str. 79 Foto Express GmbH, 1445 Radebeul, Weintraubenstr. 31
Vodafone Premium-Händler, 1689 Weinböhla, Bahnhofstr. 6a
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 Endspurt 
für Eigenheimbesitzer und Vermieter:
• Darlehensprogramme für Neubau, Sanierung 
 und altersgerechtes Wohnen stark nachgefragt
• Fördergelder des Freistaats bereits zur Hälfte  

 vergeben
• Staatliche Förderung für altersgerechte   

Modernisierung läuft 2012 aus

Wer sein Haus sanieren will, einen Neubau plant oder seine Woh-
nung altersgerecht umrüsten will und dabei auf Fördermittel setzt, 
muss sich beeilen. „Der sächsische Fördertopf ist bereits halbleer“, 
erklärt Gudrun Wojahn, Abteilungsleiterin Wohnungsbau bei der 
Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - (SAB), und als solche zu-
ständig für die drei sächsischen Landeswohnungsbauprogramme 
„Wohneigentum“, „Energetisch sanieren“ und „Mehrgenerationen-
wohnen“. „Von den insgesamt 59 Millionen Euro an zinsverbilligten 
Darlehen, die uns 2011 zur Verfügung standen, haben wir bereits 
gut 24 Millionen ausgereicht“, ergänzt Gudrun Wojahn. Weitere 13 
Millionen seien verplant. 

„Wer sich also mit dem Gedanken trägt, ein Eigenheim zu bauen, zu 
sanieren oder alters- bzw. behindertengerecht umzubauen, kann 
noch ein zinsverbilligtes Förderdarlehen bei der SAB beantragen.“ 
Derzeit liege beispielsweise der aktuelle Förderzins für die energe-
tische Sanierung von Wohngebäuden, die Neubauniveau nach der 
Energieeinsparverordnung EnEV 2009 erreichen, bei einem Prozent 
und damit deutlich unter Marktniveau. 

Endspurt heißt es auch für all diejenigen, die das KfW-Programm 
„Altersgerecht umbauen“ in Anspruch nehmen wollen, das eben-
falls noch über die SAB beantragt werden kann: Der kürzlich vom 
Bundeskabinett beschlossene Haushalt für das Jahr 2012 sieht für 
dieses Programm keine Mittel mehr vor (bisher rund 100 Millionen 
Euro). Und das, obwohl das Thema „altersgerechtes Wohnen“ immer 
wichtiger wird, denn nach aktuelle Prognosen steigt allein in Sach-
sen bis 2025 die Anzahl der über 65-Jährigen um zwölf Prozent an, 
während die Gesamtbevölkerung schrumpft.

Detaillierte Informationen zu den Landeswohnungsbauprogrammen 
des Freistaates sowie zu den KfW-Förderprogrammen des Bundes 
sind im Internet unter www.sab.sachsen.de zu fi nden oder 
telefonisch unter 0351/4910-4920 zu erfragen.

Einladung zur Tagung „Landwirtschaft 
und Handwerk - Gemeinsam erfolgreich 

im ländlichen Raum“
In Kooperation mit dem Deutschen Bauernverband und dem 
Zentralverband des Deutschen Handwerks lädt Sie die Deutsche 
Vernetzungsstelle Ländliche Räume zur Tagung „Landwirtschaft 
und Handwerk - Gemeinsam erfolgreich im ländlichen Raum“ 
am 28. September in Berlin herzlich ein

Mehr Informationen zum Ablauf und die Anfahrtsinformationen 
fi nden Sie unter www.netzwerk-laendlicher-raum.de/landwirt-
schaft-handwerk . Dort können Sie sich auch direkt anmelden. 
Anmeldeschluss ist der 21.09.2011. Die Teilnahme an der Veranstal-
tung ist kostenfrei.

Ausschreibung „Erfolgreiche Projekte 
für Demokratie und Toleranz“

Zum zehnten Mal in Folge sucht das Bündnis für Demokratie und 
Toleranz - gegen Extremismus und Gewalt erfolgreiche zivilge-
sellschaftliche Aktivitäten für eine lebendige und demokratische 
Gesellschaft. 

Mit den Preisgeldern in Höhe von 1000 bis 5000 € soll die Arbeit all je-
ner unterstützt werden, die oft mit geringen Mitteln viel bewirken und 
sich bunt und vielfältig für ein gelungenes Miteinander engagieren. 

Informationen zur Ausschreibung: www.buendnis-toleranz.de

Bündnis für Demokratie und Toleranz

Wettbewerb „ Der ideale Ort“ 
Die Bewerbung beim Wettbewerb lohnt sich! Neben bundesweiter 
Aufmerksamkeit winken den Siegern in den drei Wettbewerbskate-
gorien „Bürgerinnen und Bürger”, „Unternehmen” und  „Institutionen” 
Siegprämien von je 10.000 Euro, die auf einer großen Prämierungs-
veranstaltung am 8. Dezember in Berlin vergeben werden. 

Alle Informationen zur Initiative „Der ideale Ort“ von Das Örtliche 
fi nden Sie auch im Internet unter www.der-ideale-ort.de <http://
www.der-ideale-ort.de>

     Obst  ·  Gemüse ·  Kartoffeln · Verarbeitung 
01558 Großenhain, Mülbitzer Straße 7 ·  Telefon (03522) 513926 

       Herzlich willkommen zum 

        5. Hof- und Kartoffelfest 
         am Samstag, 10. September 2011 ab 10 Uhr 

Ein Tag rund um die Kartoffel 
         für die ganze Familie          

Verkauf von:  • Speisekartoffeln • Äpfel • Säfte 
• Kinderspektakel • Formel 1-Simulator 

       • Großes Marktreiben 
        
      Ausstellung modernster Hochleistungstraktoren und Rodetechnik                          
                   Vorführung historischer Großtechnik 

        Ganzjähriger Kartoffelverkauf (aus regionalem Anbau) 

Anmeldung der Schulanfänger 
für das Schuljahr 2012/13

Sehr geehrte Eltern,

wir bitten darum, alle Kinder, die zum Schuljahr 2012/13 eingeschult 
werden, im Oktober 2011 in der Grundschule Priestewitz in Lenz 
anzumelden.

Schulpfl ichtig werden lt. Sächsischem Schulgesetz alle Kinder, die im 
Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006 geboren wurden. Aber 
auch alle bis 30. September 2006 geborenen Kinder können auf 
Wunsch der Eltern angemeldet werden und sind damit schulpfl ichtig. 
Zur Anmeldung wollen wir die zukünftigen Schulanfänger kennen 
lernen, deshalb bittenwir darum, zu jeder vollen oder halben 
Stunde zu kommen und 30 min Zeit einzuplanen. Zur Anmeldung 
der Schulanfänger ist die Geburtsurkunde des Kindes vorzulegen.
Auch Kinder, die eine Privatschule besuchen sollen, müssen in der 
zuständigen Grundschule angemeldet werden.

Termin der Anmeldung: 
Mittwoch, der 5. Oktober 2011, 14.30 bis 17.30 Uhr

E. Menke       
Schulleiterin
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Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag!
Die Bürgermeisterin und die Gemeindeverwaltung gratulieren auf diesem Wege recht herzlich allen Bürgern, 
die in den nächsten Tagen ihren Geburtstag feiern. Besonders möchten sie folgenden Jubilaren Glück und 
Gesundheit wünschen:

Ruth Klingner 01.09. zum 86. * Blattersleben
Rolf Knörnschild 03.09. zum 72. * Lenz
Guntram Ziegler 05.09. zum 74. * Priestewitz
Joachim Fehst 06.09. zum 86. * Priestewitz
Siegfried Logsch 07.09. zum 79. * Strießen
Lena Klofski 07.09. zum 78. * Böhla
Walter Vogel 07.09. zum 78. * Kmehlen
Gerda Apitz 08.09.  zum 84. * Kmehlen
Jutta Heine  09.09. zum 70. * Lenz
Ingeborg Walther 10.09. zum 74. * Strießen
Erika Borrmann 12.09. zum 76. * Kmehlen
Gertrud Lauruschkat 12.09.   zum 86. * Kmehlen
Ingrid Weber 13.09. zum 73. * Kmehlen
Else Obersteiner 13.09. zum 78. * Priestewitz
Fritz Piper 14.09. zum 77. * Priestewitz
Gertraud Keßler 16.09. zum 82. * Kmehlen
Ingeborg Mißbach 16.09. zum 77. * Lenz
Brigitte Breschke 16.09. zum 72. * Baselitz
Erika Rentsch 16.09. zum 72. * Lenz
Gunther Liebezeit 16.09. zum 71. * Kmehlen
Lieselotte Richter 17.09. zum 79. * Baselitz
Konrad Weser 18.09. zum 72. * Lenz
Ursula Scheffl er 20.09. zum 77. * Priestewitz
Peter Walther 20.09. zum 77. * Strießen
Lisa Winkler 21.09. zum 89. * Priestewitz 
Erika Richter 21.09. zum 80. * Zottewitz
Günter Naumann 21.09. zum 71. * Lenz 

Helmut Nitzsche 22.09. zum 85. * Priestewitz
Annemarie Wenk 22.09. zum 85. * Porschütz 
Werner Sokoll 22.09. zum 79. * Porschütz
Fritz Döschner 23.09. zum 76. * Lenz
Käthe Seidel 24.09. zum 81. * Priestewitz
Alice Taggeselle 25.09. zum 77. * Medessen
Manfred Uebigau 25.09. zum 70. * Blattersleben
Kurt Münch 26.09. zum 89. * Porschütz
Monika Muntschick 26.09. zum 71. * Kmehlen
Peter Laurinat 26.09. zum 70. * Kmehlen
Claus Scheffl er 27.09. zum 78. * Priestewitz
Paul Zimmer 27.09. zum 74. * Medessen
Else Münch 28.09. zum 85. * Gävernitz
Horst Siebenhüner 28.09. zum 75. * Priestewitz
Gisela Hawlitzky 29.09. zum 75. * Kmehlen
Gottfried Reißig 29.09. zum 91. * Laubach
Christine Dinse 29.09. zum 72. * Kmehlen
Horst Skeide 30.09. zum 70. * Nauleis

Wohnung in Kmehlen zu vermieten

Ab 01.12.2011 oder später, provisonsfrei: 3 Zimmer, Küche, Bad,
total renoviert u. wärme-isoliert, ruhige Lage, 96,5 qm Wohn-
fl äche, zusätzliche Bodenbenutzung, Zentralheizung, große Garage
(8,7 x 3,4 m), Gartenbenutzung, monatliche Kaltmiete 386 €,
abzurechnende Nebenkosten ca. 180 €, Garage 34 €, 2 Monatsmieten 
Kaution (772 €). Telefon: 0171/3035749 oder 0172/7058687

Weltalzheimertag 2011
Wir geben Alzheimer ein Gesicht

21. September 2011 von 12 bis 17 Uhr,  Börse Coswig
Veranstaltung der Großen Kreisstadt Coswig   
in Kooperation mit der Alzheimer Gesellschaft Sachsen e. v. 

Anlässlich des Weltalzheimertages bündeln wir in unserer 
Börse Expertenwissen und Hilfsangebote vor allem für 
betroffene Familien, aber auch für alle anderen Interessierten. 
Sie  sind herzlich eingeladen zuzuhören, sich umzuschauen und 
mit erfahrenen Fachleuten ins Gespräch zu kommen. 

Frank Neupold · Oberbürgermeister 
der Großen Kreisstadt Coswig

Nach 25 gemeinsamen schönen Jahren 
feierten wir unser Silberhochzeit!

Das Fest begann mit einer Super-Ranke,     
der Hof wurde geschmückt, dafür Danke!  

Mit reichlichen Glückwünschen, Blumen   und 
Geschenken wurde wir geehrt              

und denken, das ist sehr viel wert.
Dieses Fest wird uns 

in ewiger Erinnerung bleiben.

Dank nochmals 
unserer lieben Tochter Stephanie mit Frank, 
Eltern, Verwandten, Freunden, Bekannten, 

Arbeitskollegen, den fl eißigen Rankewicklern, 
den Helfern, der Fleischerei Andreas Freund, dem 

Gasthof Zschauitz sowie DJ Bernd Wetzig
für alle Glückwünsche und Geschenke 

aus Nah und Fern!

Roland und Manuele Röpnack

Lenz, 2. August 2011
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Kirchliche Veranstaltungen

Gottesdienste September Lenz-Wantewitz

04.09.	10.00 Uhr 	Erntedankfest in Lenz
11.09.	10.00 Uhr	 Erntedankfest und Taufe in Wantewitz
18.09.	10.00 Uhr	 Gottesdienst in Lenz
25.09.	10.00 Uhr	 Gottesdienst in Wantewitz
02.10.	10.00 Uhr	 Gottesdienst in Lenz
Frauendienst	 Dienstag, 13.9. um 14.00 Uhr in Lenz
		  Donnerstag, 15.9. um 14.00 Uhr in Wantewitz

Gottesdienste September Skassa-Strießen

04.09.	10.00 Uhr	 Erntedankfest mit Abendmahl in Strießen	
11.09.	10.00 Uhr	 Erntedankfest mit Abendmahl in Skassa
18.09.	08.30 Uhr	 Gottesdienst in Strießen
25.09.	08.30 Uhr	 Gottesdienst in Skassa
02.10.	08.30 Uhr 	Gottesdienst in Strießen
Altersfreude	 Dienstag, 27. September, 14.00 Uhr Strießen

Gottesdienste September Diesbar-Seußlitz

04.09.	08.30 Uhr	 Gottesdienst in Seußlitz
11.09.	08.30 Uhr	 Gottesdienst in Merschwitz
17.09.	17.00 Uhr 	Lobpreisgottesdienst in Merschwitz
18.09.	10.00 Uhr	 Erntedankfest mit Abendmahl in Seußlitz
23.09.	15.30 Uhr	 Gottesdienst in der Seniorenresidenz in Merschwitz
25.09.	 10.00 Uhr	Erntedankfest mit Abendmahl in Merschwitz	
02.10.	 14.00 Uhr	Gottesdienst zum Federweißerfest in Seußlitz
Frauendienst	 Dienstag, 6. September 14.00 Uhr, Senioren-	
		  residenz in Merschwitz

11. September, Tag des offenen Denkmals - geöffnet sind :
Kirche Wantewitz	 10.00 Uhr zum Gottesdienst und nachmittags bis 	
		  18.00 Uhr. Bei schönen Wetter ist auch der Turm 	
		  zur Besteigung geöffnet.
Kirche Seußlitz	 ganztägig geöffnet

Kirche Lenz	 14.00 bis 17.00 Uhr

07.08.	08.30 Uhr	 Gottesdienst  in Seußlitz

Liebe Seniorinnen und Senioren,
21. September 2011, 14.30 Uhr, Seniorennachmittag mit Frau 
Prokopetz von ProSenior im Dorfgemeinschaftshaus Böhla

Es lädt Sie recht herzlich ein
Seniorenverein Baßlitz e.V.

Lust auf Reisen - 			 
einfach mal raus!
22. September 2011: Fahrt nach Senftenberg

Mittagessen, eine Stunde Schifffahrt auf dem Senftenberger 
See mit Kaffeetrinken. Weiterfahrt nach Großräschen zu den 
IBA-Terrassen - Aussichtsplattform - veränderte Landschaften, es 
besteht die Möglichkeit eines Museumsbesuches. Abendessen 
auf der Heimreise. Abfahrtszeit: 09.00 Uhr · Preis: 52,00 EUR

Vorschau November  2011: Fahrt nach Memmendorf

Bitte bis spätestens 3 Wochen vorher anmelden. 

Die Organisation und Reisebegleitung erfolgt durch Renate 
oder Werner Baehring (Telefon 035249/78183).

Bestattung und Freier Redner
Hans-Georg Ziermann

01561 Lenz · Dresdner Straße 6
Telefon: Tag & Nacht  035249-71352

fachgeprüft mit Erfahrung

im Preis günstig - im Service hoch
www.ziermann-bestattungen.de

Neue Gartenfreunde gesucht!
In unserer Gartenanlage ist ein Kleingarten zu vergeben.
Interessenten melden sich bitte bei: Frau Meinel, 01561 
Priestewitz, Kottewitzer Straße 1, Telefon: 03522/507858

DJ Micha – Familiendisco für Ihre Feiern 
  

Musikalische Untermalung Ihrer Feier, gleich ob 
es sich um einen Polterabend, eine private 

Geburtstagsfeier oder die nächste Feier in Ihrer 
Firma handelt.  

Sprechen Sie mich an ! 
 

Michael Gruno 
Strießener Straße 1 
01561 Priestewitz 

E-Mail: dj.micha99@googlemail.com 
Telefonisch unter:  01 51  / 15 14  40 61  

 
 


